
  

 

13426/21    am/BZ/bl  

 ECOMP.2.A  DE 
 

 

Rat der 
Europäischen Union  

 
 
 
 
 
 
Brüssel, den 4. November 2021 
(OR. en) 
 
 
13426/21 
 
 
 
 
FIN 863 

 

 

Interinstitutionelles Dossier: 
2021/0359(BUD) 

 

  

 

GESETZGEBUNGSAKTE UND ANDERE RECHTSINSTRUMENTE 

Betr.: Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Inanspruchnahme des Solidaritätsfonds der Europäischen Union zwecks 
Hilfeleistung für Kroatien im Zusammenhang mit einer Reihe von 
Erdbeben, die am 28. Dezember 2020 begonnen haben 

  

 

079278/EU XXVII. GP
Eingelangt am 09/11/21

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=79278&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:13426/21;Nr:13426;Year:21&comp=13426%7C2021%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=79278&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:13426/21;Nr:13426;Year:21&comp=13426%7C2021%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=79278&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:13426/21;Nr:13426;Year:21&comp=13426%7C2021%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=79278&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:FIN%20863;Code:FIN;Nr:863&comp=FIN%7C863%7C


 

 

13426/21    am/BZ/bl 1 

ANLAGE ECOMP.2.A  DE 
 

ANLAGE 

2021/0359 (BUD) 

BESCHLUSS DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

über die Inanspruchnahme des Solidaritätsfonds der Europäischen Union zwecks 

Hilfeleistung für Kroatien im Zusammenhang mit einer Reihe von Erdbeben, die am 

28. Dezember 2020 begonnen haben 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2012/2002 des Rates vom 11. November 2002 zur Errichtung 

des Solidaritätsfonds der Europäischen Union1, insbesondere auf Artikel 4 Absatz 3, 

gestützt auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 16. Dezember 2020 zwischen dem 

Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin, die 

Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltsführung sowie über neue 

Eigenmittel, einschließlich eines Fahrplans im Hinblick auf die Einführung neuer Eigenmittel2, 

insbesondere auf Nummer 10, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Solidaritätsfonds der Europäischen Union (im Folgenden „Fonds“) soll die Union in die 

Lage versetzen, rasch, wirksam und flexibel auf Notsituationen zu reagieren und sich mit der 

Bevölkerung in den von Naturkatastrophen größeren Ausmaßes, regionalen 

Naturkatastrophen oder einer Notlage größeren Ausmaßes im Bereich der öffentlichen 

Gesundheit betroffenen Regionen solidarisch zu zeigen. 

                                                 
1 ABl. L 311 vom 14.11.2002, S. 3. 
2 ABl. L 433I vom 22.12.2020, S. 28. 
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(2) Der Finanzbeitrag aus dem Fonds darf die in Artikel 9 der Verordnung (EU, 

Euratom) 2020/2093 des Rates1 festgelegten Obergrenzen nicht überschreiten. Im Einklang 

mit Artikel 9 Absätze 2 und 4 der MFR-Verordnung und unter Berücksichtigung der früheren 

Inanspruchnahmen der Solidaritäts- und Soforthilfereserve im Jahr 2021 beläuft sich der 

Höchstbetrag, der aus dem Fonds in Anspruch genommen werden kann, auf 

359 968 632 EUR, was ausreicht, um den Bedarf im Rahmen dieses Beschlusses zu decken. 

(3) Am 18. März 2021 stellte Kroatien nach einer Reihe von Erdbeben, die am 28. Dezember 

2020 begonnen haben, einen Antrag auf Inanspruchnahme des Fonds. 

(4) Der Antrag Kroatiens erfüllt die Voraussetzungen nach Artikel 2 und 4 der Verordnung (EG) 

Nr. 2012/2002 für die Gewährung eines Finanzbeitrags aus dem Fonds. 

(5) Der Fonds sollte folglich in Anspruch genommen werden, um einen Finanzbeitrag für 

Kroatien bereitzustellen. 

(6) Damit bis zur Inanspruchnahme des Fonds möglichst wenig Zeit vergeht, sollte dieser 

Beschluss ab dem Zeitpunkt seines Erlasses gelten — 

HABEN FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

                                                 
1 Verordnung (EU, Euratom) 2020/2093 des Rates vom 17. Dezember 2020 zur Festlegung des 

mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2021 bis 2027 (ABl. L 433I vom 22.12.2020, 
S. 11). 
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Artikel 1 

Im Rahmen des Gesamthaushaltsplans der Union für das Haushaltsjahr 2021 wird der 

Solidaritätsfonds der Europäischen Union in Anspruch genommen, damit Kroatien der Betrag in 

Höhe von 319 192 359 EUR an Mitteln für Verpflichtungen und Mitteln für Zahlungen, 

einschließlich des Betrags in Höhe von 41 325 507 EUR als Vorschusszahlung, bereitgestellt 

werden kann. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in 

Kraft. 

Er gilt ab dem … [Datum seines Erlasses].  

Geschehen zu Brüssel am […] 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 

 

                                                 
 Das Datum ist vom Europäischen Parlament vor der Veröffentlichung im Amtsblatt 

einzufügen. 
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